
1687 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1582 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Privat
bahnunterstützungsgesetz 1988 geändert und 
der Anwendungsbereich zur Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 in der 

Fassung Nr. 1893/91 festgelegt wird 

Das geltende Privatbahnunterstützungsgesetz 
enthält eine Bestimmung zur Festlegung der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen am Tarifsektor 
im Verordnungsweg unter Bedachtnahme auf die 
Regelung nach dem bisherigen Bundesbahngesetz 
(BGBL Nr.137/1969 idF BGBL Nr.15111984). 
Die gemeinwirtschaftlichen T arifermäßigungen 
waren demnach für die Bundesbahn bisher in der 
Tarifverordnung 1992 (BGBL NT. 671/1991) und 
die Privatbahnen analog nach der Privatbahn
Tarifverordnung (BGBL Nr. 406/1989) geregelt. 
Diese Verordnungsregelung nach dem Bundes
bahngesetz lief auf Grund des neuen Bundesbahn
gesetzes (BGBL Nr. 825/1992) per Ende 1993 aus. 
Nach dem Bundesbahngesetz 1992 werden die 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen nach dem 
Bestellprinzip, wie es in der über den EWR 
geltenden Verordnungsregelung ausgeführt ist, neu 
ausverhandelt. Dieses Regelungszusammenhanges 
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wegen ergibt sich ein Iegistischer Lösungsbedarf 
auch für die Privatbahnen. 

Darüber hinaus soll im Rahmen dieses Bundes
gesetzes eine Klarstellung des Anwendungsberei
ches der durch den EWR geltenden Verordnung 
vorgesehen werden. 

Der Verkehrs ausschuß hat die Regierungsvor
lage in seiner Sitzung am 31. Mai 1994 in 
Verhandlung genommen. An der Debatte betei
ligten sich außer dem Berichterstatter die Abge
ordneten Peter R 0 s e n  s t i n  g 1, Rudolf 
A n s  c h o b  e r und Franz H u m s  sowie der 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Viktor K 1 i m a. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mehrstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Verkehrsausschuß somit den A n  t r a g, der Natio
nalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (1582 der Beilagen) 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1994 05 31 

Franz Hums 

Obmann 
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